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Leitfaden durch dieses Merkblatt

Auslandische Staatsangehotrige, die in der Bundesrepublik eine unselbstédndige Beschaftigung aufneh-
men wollen, bendtigen eine Erlaubnis der zustédndigen Behotrde. Bei der Zulassung zum deutschen
Arbeitsmarkt kommt es zwischen Staatsangehdrigen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten (Arbeitsge-
nehmigungsverfahren) und aus den sogenannten Drittstaaten (Zustimmungsverfahren) zu unterschied-
lichen Verfahren.

Das vorliegende Merkblatt informiert Sie Uber die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, die bei der Be-
schéftigung auslandischer Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer zu beachten sind. Es kann die Rechts-
lage aber nicht erschépfend darstellen. Wenn Sie Fragen haben oder Unklarheiten beseitigen méchten,
wenden Sie sich bitte an Ihre Auslanderbehdrde oder die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV), eine Dienststelle der Bundesagentur fur Arbeit (BA), die fur das Arbeitsmarktzulassungsverfah-
ren zustandig ist.

Die ZAV erreichen Sie unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 0228/713 2000.

In Kapitel 1 werden wichtige Begriffe und Rechtsgrundlagen zur Auslanderbeschéftigung erlautert

sowie allgemeine Hinweise erteilt.

Kapitel 2 befasst sich mit der Aufnahme einer Beschéftigung durch Auslander, fir die eine Einschal-

tung der ZAV nicht erforderlich ist.

Die Kapitel 3 bis 5 enthalten die Voraussetzungen, unter denen die ZAV eine Zustimmung zur Auf-

nahme einer bestimmten Beschéftigung erteilt.

Kapitel 6 erlautert Besonderheiten fur Ausléander, die bereits ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Auf-

enthalt im Bundesgebiet begriindet haben.

Kapitel 7 enthalt Hinweise zum Zustimmungsverfahren fur Arbeitnehmer aus Drittstaaten. Dort sind

auch besondere Hinweise fur Arbeitgeber enthalten, die einen Auslander beschéftigen wollen.

Kapitel 8 enthalt Hinweise zum Arbeitsgenehmigungsverfahren fir Staatsangehdrige der neuen EU-

Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumanien (Ubergangsregelungen zur Arbeitnehmerfreiziigigkeit).

Die Kapitel 9 bis 15 enthalten weitere wichtige Aspekte zur Beschéaftigungsaufnahme durch Auslan-
der im Bundesgebiet.

Merkblatt 7 — Stand . 5. Januar 2012 -2-



Inhalt

Vorwort

I N | T 1=T 0 =11 =T O URPTR P 5
1.1 R y=Tod g1 co | (U 0o = To = o L0 U SUTUPERP 5
1.2 Wichtige Begriffe

1.3 AUTENTNAITSTILEL ... oottt e e e oottt et e e e e e e s aab et e e e e e e s amntbeeeaaeeeeanbbneeeaaeaaannnes
2. Aufnahme einer Beschéaftigung ohne Einschaltung der BA ... 7
2.1 Beschaftigung ohne Zustimmung der ZAV.........cccccceveeeiiicivnnennnn.

2.2 Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der ZAV

3. Zustimmung zu Beschéftigungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen ................ 11
4.  Zustimmung zu Beschaftigungen, die eine qualifizierte Beschéftigung voraussetzen...........ccccc....... 13
5.  Zustimmung zu Beschéftigungen auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen............... 15
6. Auslénder, die ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben................c 16
6.1 (110 00 L7 LSRR 16
6.2 Zustimmungsfreie BeSChAfIGUNGEN ... e e e e e 16
6.3 ZUstimmung ZU BESChATIQUNGEN ......uviiiii ittt e e et e e e e e e satb e e e e e e e e s sntbaraeaeeaeanees 17
6.4 Asylbewerber und geduldete AUSIANGET ... e e e e e s et rraeeaaeaan 17
7. Zustimmungsverfahren flr Arbeitnehmer aus DrittStaaten .........cccccvveviee i 18
7.1 Beantragung eines Aufenthaltstitels zur Aufnahme eines Arbeitsverhaltnisses

7.2 ZUStANdiges TeAM eI ZAV ... ..ot eaeeeee s

7.3 Prufung der Zustimmungsvoraussetzungen durch die ZAV

7.4 Einleitung der Vermittlungsbemihungen.............ccccccceeiiiineeen.

7.5 Beschrankung der Zustimmung durch die BA ..... ... e a e

8. Arbeitsgenehmigungsverfahren fir Staatsangehoérige aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien
UNG RUIMENTEN ..ottt ettt sb ekt e b e e et et e bt e e b e e e bt e e ke e e b et e b e e e be s e b e e ab e e e beeene s e beesarenan 20
9. Versagung der ZUSTIMIMUIG co.uuuiiiieeeiiiiiiet e e e e st e e e e e e s setb e e e e e e e s e s taebaeteaeaaassstbaeteaeesasstbaeaeaeeessansanseeeaeesan 21
FO.  WIHEITUT Lottt ettt b e e b et e bt e b et e b et e b e e e bt s et e e e b e e beesbe s e beesrenan 21
11, ErlOSChen der ZUSTIMMUIG .uuviiiieiiiiiiiiit e e e ee ettt e e e e sttt e e e e e s et e e e e e e s sastbtaeeeeaesaassstbaeeeaeeeaanstbanaaaaeassnnees 21
12. Beantragung eines Visums fur eine Einreise zur Arbeitsaufnahme ... 21
S B @ T o LU LYo 1Y VAT g0 =T A= o (R S P PPRTRT 22
14. Ubergangsregelungen nach dem AUfentRaltSgESELZ ........coevceiiuieieiee e 22
ST B -1 4= 1Yo U 2 PP PPRTRT 22

Merkblatt 7 — Stand 5. Januar 2012 -3-



Vorwort

Staatsangehdrige aus Staaten, die nicht der Européischen Union (EU) oder dem Européischen Wirt-
schaftsraum (EWR) angehéren, benétigen fir die Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet einen Auf-
enthaltstitel. Der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt bestimmt sich nach den Regelungen des Auf-
enthaltsgesetzes (AufenthG) sowie der hierzu erlassenen Beschaftigungsverordnung und der Be-
schaftigungsverfahrensverordnung. § 18 AufenthG regelt den Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbsta-
tigkeit und setzt grundséatzlich eine Zustimmung der Bundesagentur fur Arbeit (BA) voraus.

Die Genehmigung zur Aufnahme einer Beschaftigung wird nicht gesondert sondern als Nebenbe-
stimmung des Aufenthaltstitels von der Auslanderbehdérde erteilt, wenn die BA der Beschéftigung zu-
gestimmt hat. Diese Zustimmung wird in einem internen Verfahren bei der zustdndigen Dienststelle
der BA eingeholt. In Ausnahmeféllen kann der Aufenthaltstitel zum Zweck der Beschéftigung ohne
Zustimmung der BA erteilt werden.

Dieses Verfahren gilt sowohl fir neu einreisende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als
auch far Auslander, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
(siehe Kapitel 6).

Auslénder, die neu zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland einreisen mdchten, mussen grundsétzlich
vor der Einreise bei der zustéandigen deutschen Auslandsvertretung im Herkunftsland (Botschaft, Kon-
sulat) fur die Arbeitsaufnahme ein Visum beantragen. Die Auslandsvertretung schaltet fir die Ent-
scheidung Uber den Einreiseantrag die in Deutschland zustandige Auslanderbehérde ein, die grund-
satzlich das fur den Sitz des Arbeitgebers zustandige AE-Team der ZAV beteiligt.

Das Visum sollte mdglichst frihzeitig vor der beabsichtigten Arbeitsaufnahme beantragt werden, da
die Bearbeitungszeit oftmals einen langeren Zeitraum in Anspruch nimmt.
Das Verfahren ist unter Kapitel 12 geschildert.

“” Fir bulgarische und rumanische Arbeitnehmer gelten andere Regelungen. Ihre aufenthalts-
rechtliche Stellung regelt das Freiziigigkeitsgesetz/EU. Sie kdnnen ohne Visum nach
Deutschland einreisen und brauchen keinen Aufenthaltstitel. Fir die Aufnahme einer Be-
schéaftigung benotigen diese Staatsangehdrigen fiir eine Ubergangszeit jedoch grundséatz-
lich weiterhin eine Arbeitsgenehmigung-EU, die von der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) der BA erteilt wird (siehe Kapitel 8).

&~ Dieses Merkblatt und weitere Merkblatter; Informationen und Vordrucke der BA sind auch
im Internet unter www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung abrufbar.
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Kapitel 1

11

1.2

Allgemeines

Eine Zustimmung setzt grundséatzlich voraus, dass:
1. eine Rechtsvorschrift Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt gewéhrt
2. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt und

3. kein bevorrechtigter Arbeitnehmer fir die konkrete Beschéaftigung zur Verfigung steht und
die Arbeitsbedingungen mit denen inlandischer Arbeitnehmer vergleichbar sind.

Rechtsgrundlagen

Folgende Gesetze und Verordnungen sind fur die Entscheidung Uber die Erteilung des Aufent-
haltstitels, der zur Arbeitsaufnahme berechtigt, maf3gebend:

e Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufent-
halts und der Integration von Unionsbirgern und Auslandern (Zuwanderungsgesetz)

e Gesetz Uber den Aufenthalt, die Erwerbstatigkeit und die Integration von Ausléandern im
Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz — AufenthG —Teil des Zuwanderungsgesetzes)

e Verordnung Uber die Zulassung von neu einreisenden Auslandern zur Ausibung einer
Beschéftigung (Beschéaftigungsverordnung — BeschV)

e Verordnung Uber das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Auslandern zur
Ausiibung einer Beschéftigung (Beschéaftigungsverfahrensverordnung — BeschVerfV)

sowie flr die Erteilung der Arbeitsgenehmigung-EU:

e Sozialgesetzbuch Drittes Buch — SGB IlI

e Verordnung Uber die Arbeitsgenehmigung fir ausléandische Arbeithehmer (Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung — ArGV)

in der jeweils gultigen Fassung.

Wichtige Begriffe

e Erwerbstatigkeit ist die selbstandige Tatigkeit und die nichtselbstandige Beschaftigung.

e Beschaftigung ist die nichtselbstandige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhéltnis.

Als Beschaftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrun-
gen im Rahmen betrieblicher Berufsausbildung (Fortbildung, Umschulung, Ausbildung,
Weiterbildung).

e Auslander

Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind.

o EU-Staatsangehdrige

Uneingeschrankte Arbeitnehmerfreiziigigkeit genieBen Staatsangehorige der EU-
Mitgliedstaaten: Belgien, Danemark Finnland, Frankreich, Griechenland, GroR3britannien, Ir-
land, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien und
Zypern sowie seit dem 1. Mai 2011 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, die Slo-
wakische Republik die Tschechische Republik und Ungarn.

Staatsangehdrige der am 1. Januar 2007 der EU beigetretenen Staaten Bulgarien und Ru-
manien bendtigen weiterhin eine Arbeitsgenehmigung-EU Der freie Zugang zum deutschen
Arbeitsmarkt wird diesen Staatsangehérigen erst nach einer Ubergangsfrist eréffnet. Diese
in dem Beitrittsvertrag verankerte Ubergangsregelung endet spatestens am 31. Dezember
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Kapitel 1

2013. Wahrend dieser Ubergangsfrist diirfen bulgarische und ruménische Staatsangehdrige
eine Beschaftigung grundsatzlich nur mit einer Arbeitsgenehmigung-EU austiben und von
Arbeitgebern nur beschéftigt werden, wenn sie eine solche Genehmigung besitzen. - (siehe
Kapitel 8)

e Europaischer Wirtschaftsraum (EWR)

Zum EWR gehdren die EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein.
Staatsangehérige des EWR geniel3en ebenfalls uneingeschrénkte Arbeitnehmerfreiziigig-
keit.

Schweizer Blrger gehdren zwar nicht dem EWR an, sind aber nach dem ,Freiziigigkeits-
abkommen EU — Schweiz" EWR-Staatsangehdrigen gleichgestellt.
e Drittstaaten

Drittstaaten werden in diesem Merkblatt alle Lander genannt, die nicht der Europaischen
Union (EU) bzw. dem Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder der Schweiz angehoren.

1.3 Aufenthaltstitel

e Visum [8 6 Aufenthaltsgesetz — AufenthG]
Das Visum wird vor der Einreise von der deutschen Auslandsvertretung im Herkunftsland
(Botschaft, Konsulat) erteilt (Kapitel 12).

o Aufenthaltserlaubnis [§ 7 AufenthG]

Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird fir verschiedene Zwe-
cke, zum Beispiel zur Aufnahme einer Ausbildung, einer Erwerbstatigkeit, fir den Familien-
nachzug oder aus humanitaren Griinden erteilt.

e Niederlassungserlaubnis [§ 9 AufenthG]

Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Aus-
Ubung einer Erwerbstétigkeit, ist zeitlich und raumlich unbeschrankt und darf nicht mit
Nebenbestimmungen versehen werden.

o Daueraufenthalt-EG [§ 9a AufenthG]

Auslénder aus Drittstaaten, die seit mindestens 5 Jahren in einem EU-Staat leben, kdnnen
unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberech-
tigten (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG) erhalten.

e Aufenthaltsgestattung [§ 61 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz]
Die Aufenthaltsgestattung (kein Aufenthaltstitel) wird Asylbewerbern zur Durchfuhrung ihres
Asylverfahrens erteilt.

e Duldung [§ 60a AufenthG]

Eine Duldung (kein Aufenthaltstitel) wird erteilt, wenn die Abschiebung eines Auslénders
vorubergehend ausgesetzt wird.

%" Fur die Erteilung der Aufenthaltstitel sind die Auslanderbehérden / Auslandsvertretun-
gen zustandig. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhre Ausléanderbe-
hérde.
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Kapitel 2

2.1

2.2

Aufnahme einer Beschéftigung ohne Einschaltung der BA

Beschéftigung ohne Zustimmung der ZAV

Zur Aufnahme einer Beschéftigung ohne Zustimmung der ZAV sind berechtigt:

Staatsgehdrige aus Landern der EU/des EWR sowie der Schweiz (Ziffer 1.2);
(Ausnahmen gelten wahrend einer Ubergangszeit fiir bulgarische und ruméanische Staats-
angehorige— siehe Kapitel 8),

Auslandische Arbeitnehmer, die kraft Gesetzes zur Ausiibung einer Beschaftigung berech-
tigt sind, zum Beispiel Auslander mit einer Niederlassungserlaubnis (Ziffer 1.3).

Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der ZAV

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zweck der Beschéaftigung bedarf keiner Zustimmung
der ZAV fur

Praktika

wahrend eines Aufenthalts zur schulischen Ausbildung oder zum Studium, die vorge-
schriebener Bestandteil der Ausbildung / des Studiums oder zur Erreichung des Ausbil-
dungsziels / Studienziels nachweislich erforderlich sind,

im Rahmen eines von der EU finanziell geférderten Programms,

im Rahmen eines Praktikums bis zu einem Jahr im Rahmen eines nachgewiesenen
internationalen Austauschprogramms von Verbanden und o6ffentlich-rechtlichen
Einrichtungen oder studentischen Organisationen im Einvernehmen mit der Bundesagen-
tur fur Arbeit,

von Fach- und Fihrungskraften, die ein Stipendium aus 6ffentlichen deutschen Mitteln
oder Mitteln der EU erhalten (Regierungspraktikanten),

im Ausland beschéftigte Fachkrafte eines international tdtigen Konzerns oder Unter-
nehmens zum Zweck der betrieblichen Weiterbildung im inlandischen Konzern- oder Un-
ternehmensteil fir bis zu drei Monate innerhalb eines Zeitraums von zw6lf Monaten,

Absolventen deutscher Auslandsschulen zum Zweck einer qualifizierten betrieblichen
Ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf,

[8 2 BeschV]

Hochqualifizierte auslandische Arbeitnehmer, denen eine Niederlassungserlaubnis erteilt
wird;

[& 3 BeschV]

Fuhrungskrafte, die als leitende Angestellte mit Generalvollmacht oder Prokura ausge-
stattet sind sowie Gesellschafter von Handelsgesellschaften und leitende Angestellte eines
auch auBerhalb Deutschlands tatigen Unternehmens auf Vorstands-, Direktions- und
Geschaftsleitungsebene;

[§ 4 BeschV]
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Kapitel 2

e Lehrpersonen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Gastwissenschaftler sowie Ingenieure
und Techniker, die dem Forschungsteam eines Gastwissenschaftlers angehéren sowie
Lehrkrafte 6ffentlicher Schulen oder staatlich anerkannter privater Ersatzschulen;

[8 5 BeschV]

e auslandische Arbeitnehmer, deren voriibergehende Beschaftigung am Sitz des deutschen
Arbeitgebers im Zusammenhang mit der kaufmannischen Vertretung des Unternehmens
im Ausland erforderlich ist oder die im Rahmen ihrer Beschéftigung im Ausland einreisen,
um hier kurzfristig kaufmannische Tatigkeiten wie Besprechungen oder Verhandlungen
auszufuhren, Vertrdge zu schlieBen oder Waren anzukaufen, die fur die Ausfuhr bestimmt
sind;

[8 6 BeschV]

e Personen, die unter Beibehaltung ihres gewoéhnlichen Aufenthalts im Ausland im Rahmen
von Vortragen, Darbietungen von besonderem wissenschaftlichen oder kinstlerischen
Wert, Darbietungen sportlichen Charakters, Festspielen, Gastspielen oder Musik- und
Kulturtagen tatig werden, wenn die Dauer der Tatigkeit 3 Monate innerhalb von 12 Mona-
ten nicht Ubersteigt;

[8 7 Nr. 1 und 2 BeschV]

e Personen, die nur in Tagesdarbietungen bis zu 15 einzelnen Tagen im Jahr auftreten;
[§ 7 Nr. 3 BeschV]

e Berufssportler oder Trainer, deren Einsatz in deutschen Sportvereinen oder vergleich-
baren am Wettkampfsport teilnehmenden sportlichen Einrichtungen vorgesehen ist, wenn
sie das 16. Lebensjahr vollendet haben und der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt
zahlt, das mindestens 50 % der Beitragsbemessungsgrenze fir die gesetzliche Rentenver-
sicherung betragt und der fur die Sportart zustandige deutsche Spitzenverband im Einver-
nehmen mit dem deutschen Sportbund die sportliche Qualifikation als Berufssportler oder
Trainer bestatigt;

[§ 7 Nr. 4 BeschV]

e eine Beschéftigung als Fotomodell, Werbetyp, Mannequin oder Dressman, wenn der
Arbeitgeber der Bundesagentur fur Arbeit die Beschéaftigung vor deren Aufnahme angezeigt
hat;

Ein entsprechender Vordruck ist im Internet unter www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung <
abrufbar.

[§ 7 Nr. 5 BeschV]

e vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung anerkannte Journalisten, Korres-
pondenten oder Berichterstatter bzw. Journalisten, die fir einen auslandischen Arbeitgeber
nicht langer als drei Monate innerhalb von zw6lf Monaten im Bundesgebiet tatig werden;

[& 8 BeschV]
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e Personen, die an einem gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der EU beruhen-
den Freiwilligendienst teilnehmen (zum Beispiel Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfrei-
willigendienst) oder vorwiegend aus karitativen oder religiésen Griinden beschaftigt wer-
den;

[8 9 BeschV]

e Studenten und Schiler ausléndischer Hochschulen und Fachschulen zur Ausibung einer
Ferienbeschéftigung bis zu 3 Monaten innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten, wenn
die Beschéaftigung von der Bundesagentur fir Arbeit vermittelt worden ist;

[8 10 BeschV]

e Personen, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland fur bis zu drei Monate innerhalb
eines Zeitraums von zwolf Monaten nach Deutschland entsandt werden, um

- gewerblichen Zwecken dienende Maschinen, Anlagen und Programme der elektroni-
schen Datenverarbeitung, die bei dem Arbeitgeber bestellt worden sind, aufzustellen
und zu montieren, in ihre Bedienung einzuweisen, zu warten oder zu reparieren, *)

- erworbene Maschinen, Anlagen und sonstige Sachen abzunehmen oder in ihre
Bedienung eingewiesen zu werden,

- erworbene, gebrauchte Anlagen zum Zwecke des Wiederaufbaus im Sitzstaat des
Arbeitgebers zu demontieren, *)

- unternehmenseigene Messestande oder Messestande fir ein auslandisches Unter-
nehmen, das im Sitzstaat des Arbeitgebers ansassig ist, auf- und abzubauen und zu
betreuen, oder

- im Rahmen von Exportlieferungs- und Lizenzvertragen einen Betriebslehrgang zu
absolvieren;

*) Die Befreiung von der Zustimmung setzt voraus, dass der Arbeitgeber der Bundes-
agentur fur Arbeit die Beschéaftigung vor deren Aufnahme angezeigt hat. Ein entspre-
chender Vordruck ist im Internet unter www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung < abruf-
bar.

[§ 11 BeschV]

e Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchfiilhrung und Nachbereitung internatio-
naler Sportveranstaltungen akkreditiert werden;

[8 12 BeschV]

e das Fahrpersonal eines Arbeitgebers mit Sitz im Ausland im grenziiberschreitenden
StraBenverkehr, soweit

- das Unternehmen seinen Sitz im Hoheitsgebiet des EWR hat und dem Arbeitgeber fir
seine drittstaatenangehdrigen Fahrer eine Fahrerbescheinigung nach der Verordnung
(EWG) Nr. 881/92 ausgestellt wurde;

- das Unternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat und das Fahrzeug im Sitzstaat des
Arbeitgebers zugelassen ist, fir einen Aufenthalt von hdchstens 3 Monaten innerhalb
von 12 Monaten;
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- im grenzlberschreitenden Linienverkehr mit Omnibussen ohne Fahrerbescheinigung
auch dann, wenn das Fahrzeug im Inland zugelassen ist;

- im grenzuberschreitenden Schienenverkehr. Die Bestimmungen gelten ungeachtet der
Zulassung des Fahrzeuges;

[8 13 BeschV]

e Personen in Schifffahrt und im Luftverkehr,

- die Mitglieder der Besatzungen von Seeschiffen im internationalen Verkehr sind,
- die nach dem Seelotsengesetz als Seelotsen zugelassen sind,

- die als technisches Personal auf Binnenschiffen und im grenziberschreitenden Verkehr
zur erforderlichen Géastebetreuung als Bedienungs- und Servicepersonal auf Personen-
fahrgastschiffen beschéftigt werden,

- die Mitglieder der Besatzung von Luftfahrzeugen eines Arbeitgebers mit Sitz im Ausland
sind;

[§ 14 BeschV]

e ausléndische Arbeithehmer, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im EWR oder der Schweiz
zur Erbringung einer Dienstleistung voriibergehend in das Bundesgebiet entsandt werden,
wenn sie in dem Sitzstaat des Unternehmens ordnungsgemaf beschaftigt sind.

Zustandig fur die Durchfihrung des Verfahrens sind die deutschen Auslandsvertretungen
(Botschaften/Konsulate).

Seit dem 1. Januar 2007 kénnen auch Unternehmen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
Bulgarien und Rumanien grenziiberschreitend Dienstleistungen mit eigenem Personal ohne
Arbeitserlaubnis-EU erbringen. Ausgenommen sind wéahrend der Ubergangszeit noch
Dienstleistungen im Baugewerbe, im Bereich Reinigung von Gebauden, Inventar und Ver-
kehrsmittel sowie im Bereich der Innendekoration.

Eine grenzlberschreitende Arbeithehmeriiberlassung von Staatsangehdrigen dieser EU-
Staaten ist wegen der weiter bestehenden Arbeitserlaubnispflicht grundséatzlich nicht mog-
lich.

[§ 15 BeschV]

““” Nahere Auskiinfte erteilt die Auslanderbehérde. Dort bekommen Sie auch Informationen
Uber weitere Personenkreise, die ohne Zustimmung der Bundesagentur fur Arbeit beschéf-
tigt werden dirfen sowie Uber die maximale Dauer dieser Beschéaftigung.
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3. Zustimmung zu Beschéftigungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen

Die BA kann der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Austibung einer Beschéftigung, die
nicht eine mindestens 2-jahrige Berufsausbildung voraussetzt, zustimmen fur

e eine Saisonbeschéaftigung von mindestens 30 Stunden wdochentlich bei durchschnittlich
mindestens 6 Stunden Arbeit taglich bis zu insgesamt 6 Monate im Kalenderjahr, wenn
der auslandische Arbeitnehmer von der BA aufgrund einer Absprache mit der Arbeitsver-
waltung des Herkunftslandes vermittelt wurde. Auf dieser Grundlage kénnen kroatische
Saisonarbeitnehmer eine Zustimmung zum Aufenthaltstitel erhalten.

Die Vermittlung ist auf die Beschaftigung in der Land- und Forstwirtschaft, im Hotel- und
Gaststattengewerbe, in der Obst- und Gemuseverarbeitung sowie in Ségewerken be-
schréankt.

Der Zeitraum fir die Beschaftigung von Saisonarbeitnehmern ist fur den Betrieb kalender-
jahrlich auf 8 Monate begrenzt. Die Begrenzung gilt nicht fir Betriebe des Obst-, Gemiise-,
Wein-, Hopfen- und Tabakanbaus.

Rumanische und bulgarische Saisonarbeitnehmer sind ab 1.Januar 2012 von der Arbeitser-
laubnispflicht befreit.

[§ 18 BeschV]

e Dbulgarische, ruméanische und kroatische Schaustellergehilfen fir eine Beschéftigung im
Schaustellergewerbe bis zu insgesamt 9 Monaten im Kalenderjahr, wenn der Arbeitneh-
mer von der BA aufgrund einer Absprache mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes
vermittelt worden ist;

[§ 19 BeschV]

e Au-pair mit Grundkenntnissen der deutschen Sprache, die unter 25 Jahre alt sind und in
einer Familie, in der Deutsch als Muttersprache gesprochen wird, bis zu einem Jahr be-
schaftigt werden;

[8 20 BeschV]

e Dbulgarische und ruménische Haushaltshilfen zur Ausiibung einer versicherungspflichti-
gen Vollzeitbeschaftigung bis zu 3 Jahren fir hauswirtschaftliche Arbeiten in Haushalten mit
pflegebedurftigen Personen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn die Haus-
haltshilfe aufgrund einer Absprache mit der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes vermit-
telt worden ist;

[8 21 BeschV]

e Kinstler und Artisten sowie fiir das fiir die Darbietung erforderliche Hilfspersonal;
[§ 23 BeschV]

e Praktische Tatigkeiten fiir die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlisse;
[8& 24 BeschV]
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e Aus- und Weiterzubildende fir eine betriebliche Aus- oder Weiterbildung fir die nach der
Ausbildungsordnung festgelegte Ausbildungsdauer und fur die Weiterbildung fir die zur Er-
reichung des Weiterbildungsziels erforderliche Dauer;

[§ 17 AufenthG]

e Deutsche Volkszugehotrige, soweit sie einen Aufnahmebescheid nach dem Bundes-
vertriebenengesetz besitzen;

[& 33 BeschV]

e Staatsangehdrige aus Andorra, Australien, Israel, Japan, Kanada, Monaco, Neuseeland,
San Marino, den Vereinigten Staaten von Amerika;

[§ 34 BeschV]

e Fertighausmonteure, die von einem Fertighaushersteller mit Sitz im Ausland nach
Deutschland entsandt werden, um bestellte Fertig- und Ausbauhduser sowie Fertig- und
Ausbauhallen aufzustellen und zu montieren;

[8 35 BeschV]

e Personen, die von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland langer als drei Monate nach
Deutschland entsandt werden, um

- gewerblichen Zwecken dienenden Maschinen, Anlagen und Programme der elektro-
nischen Datenverarbeitung, die bei dem Arbeitgeber bestellt worden sind, aufzustel-
len, und zu montieren, in ihre Bedienung einzuweisen, zu warten oder zu reparieren,

- erworbene gebrauchte Anlagen zum Zwecke des Wiederaufbaus im Sitzstaat des
Arbeitgebers zu demontieren;

[8 36 BeschV]

e eine Grenzgangerbeschaftigung.
[§ 37 BeschV]
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Zustimmung zu Beschéftigungen, die eine qualifizierte Beschéftigung voraussetzen

Die BA kann der Erteilung eines Aufenthaltstitels zum Zweck einer Beschaftigung, die eine min-
destens 2-jahrige Berufsausbildung voraussetzt, zustimmen fir

Qualifizierte Geduldete zur Ausibung einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden
Beschéftigung;

[818a AufenthG]

Lehrkrafte zur Erteilung sprachlichen Unterrichts in Schulen unter Aufsicht der zusténdigen
berufskonsularischen Vertretung;

[8 26 Abs. 1 BeschV]

Spezialitdtenkdche fir eine Beschaftigung in Spezialitdtenrestaurants;
[§ 26 Abs. 2 BeschV]

Fachkrafte mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleich-
baren auslandischen Hochschulabschluss;

[8 27 Nr. 1 BeschV]

Fachkrafte mit einer einem anerkannten auslandischen Hochschulabschluss vergleichba-
ren Qualifikation mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikations-
technologie;

[8 27 Nr. 2 BeschV]

Fachkrafte mit einem inlandischen Hochschulabschluss;
[§ 27 Nr. 3 BeschV]

Absolventen deutscher Auslandsschulen mit einem anerkannten oder einem deutschen
Hochschulabschluss vergleichbaren ausléndischen Hochschulabschluss oder einer im In-
land erworbenen qualifizierten Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-
gleichbar geregelten Ausbildungsberuf;

[§ 27 Nr. 4 BeschV]

leitende Angestellte und Spezialisten mit unternehmensspezifischen Spezialkenntnissen,
die von einem Unternehmen mit Sitz im Ausland fir eine qualifizierte Beschéaftigung in eine
Niederlassung nach Deutschland versetzt oder voribergehend entsandt werden

[8 28 Nr. 1 BeschV]

leitende Angestellte eines deutsch-auslandischen Gemeinschaftsunternehmens;
[& 28 Nr. 2 BeschV]
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e Sozialarbeiter fur auslandische Familien, die von einem deutschen Trager in der Sozialar-
beit beschéftigt werden;

[8 29 BeschV]

o Pflegekrafte (Kranken-, Kinder-, Altenpfleger/in) mit einem auf einschlagige deutsche
beruferechtliche Anforderungen gleichwertigen Ausbildungsstand und ausreichenden
Deutschkenntnissen, wenn sie von der Bundesagentur fuir Arbeit vermittelt worden sind. Ei-
ne entsprechende Vermittlungsabsprache besteht fur Drittstaatenangehdérige zur Zeit nur
mit Kroatien;

[8 30 BeschV]

e qualifizierte Fachkréafte, die eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung oder eine ver-
gleichbare Qualifikation besitzen, die im Rahmen des Personalaustausches innerhalb ei-
nes international tatigen Unternehmens oder Konzerns beschéftigt werden;

[§ 31 Nr. 1 BeschV]

e Fachkrafte eines international tatigen Konzerns oder Unternehmensteil, die eine mit deut-
schen Facharbeitern vergleichbare Qualifikation besitzen, wenn die Tatigkeit zur Vor-
bereitung der Durchfiihrung eines Projektes im Ausland erforderlich ist;

[§ 31 Nr. 2 BeschV]
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5. Zustimmung zu Beschéftigungen auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen

Besteht eine zwischenstaatliche Vereinbarung, die die Ausiibung einer Beschaftigung regelt,
bestimmt sich die Erteilung der Zustimmung nach dieser Vereinbarung.

e Werkvertragsarbeitnehmer

Grundlage fir die Zulassung auslandischer Werkvertragsarbeitnehmer sind die von der
Bundesrepublik Deutschland mit den Republiken Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroati-
en, Mazedonien, Rumanien, Serbien und der Tirkei geschlossenen Vereinbarungen tber
die Entsendung und Beschéftigung von Arbeitnehmern auslandischer Unternehmen auf der
Grundlage von Werkvertragen.

Uber die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren informiert das Merkblatt 16 (fir
Unternehmen aus den nicht EU-Staaten) bzw. das Merkblatt 16a (fir Unternehmen aus
den EU-Staaten Bulgarien und Rumaénien). Zustandig ist die ZAV mit ihren regionalen
Standorten Stuttgart und Frankfurt/Main.

[8 39 BeschV]

e Gastarbeitnehmer

Bei Gastarbeitnehmern handelt es sich um Auslander, die bereits im Heimatland eine beruf-
liche Qualifikation erworben haben, Uber deutsche Sprachkenntnisse verfligen und zur Ver-
vollkommnung ihrer beruflichen und sprachlichen Kenntnisse in Deutschland eine Beschéf-
tigung aufnehmen (Hochstdauer 18 Monate).

Sie missen bei Aufnahme der Beschéaftigung mindestens 18 Jahre und hdchstens 35
(bzw. 40) Jahre sein.

Grundlage fur die Vermittlung der Gastarbeithehmer sind bilaterale Abkommen (Gastarbeit-
nehmerabkommen), in denen unter anderem das Jahreskontingent festgelegt ist.

Abkommen bestehen mit Albanien, Bulgarien, Kroatien, Ruméanien und der Russischen F6-
deration.

Gastarbeitnehmer erhalten eine Zulassungsbescheinigung, die unabhéngig von Lage und
Entwicklung des Arbeitsmarktes erteilt wird.

[8 40 BeschV]

““" Es bestehen weitere Mdoglichkeiten fiir Ausldnder, im Rahmen zwischenstaatlicher
Vereinbarungen nach Deutschland einzureisen und zu arbeiten.
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6.1

6.2

Ausléander, die ihren gew6hnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
Grundsatz

Bei in Deutschland lebenden Auslandern wird der Arbeitsmarktzugang durch die Beschéfti-
gungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) geregelt, wenn nicht bereits das Aufenthaltsgesetz
selbst den Arbeitsmarktzugang unmittelbar vorsieht. Danach stehen den im Inland lebenden
Ausléndern Beschéftigungsmaoglichkeiten ohne Differenzierung nach Berufsgruppen oder Quali-
fikationsniveau offen, wenn ihnen nach dieser BeschVerfV der Zugang eréffnet wird. Liegt kein
Tatbestand nach der BeschVerfV vor, kann eine Zustimmung der BA zur Beschaftigungsauf-
nahme nur erteilt werden, wenn ein Verordnungstatbestand nach der Beschéaftigungsverord-
nung gegeben ist.

Auch hier lebenden Auslanderinnen und Ausléndern kann die Ausibung einer Beschéf-
tigung grundsatzlich nur erlaubt werden, wenn die ZAV zugestimmt hat.

Zustimmungsfreie Beschaftigungen

Die Auslbung von Beschéaftigungen, die unter Kapitel 2 genannt sind, kann auch in Deutsch-
land lebenden Auslandern zustimmungsfrei erlaubt werden [§ 2 BeschVerfV]. Daneben sind zu-
stimmungsfrei:

e Beschaftigungen von Familienangehoérigen eines Arbeitgebers in dessen Betrieb, wenn
sie in hauslicher Gemeinschaft mit ihm leben. Familienangehérige in vorgenannten Sinne
sind Ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz Eltern und Kinder
des Arbeitgebers und seines Ehegatten.

[8 3 BeschVerfV]

e Bei Ausléandern, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres eingereist sind und eine
Aufenthaltserlaubnis besitzen

- die Beschaftigung in einem Arbeitsverhdltnis, wenn der Auslander im Inland

a) einen Schulabschluss einer allgemeinbildenden Schule erworben hat oder
b) an einer einjahrigen schulischen Berufsvorbereitung,
c) an einer berufsvorbereitenden BildungsmafRnahme nach dem SGB IIl oder
d) an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufshildungsgesetz regelmafig
und unter angemessener Mitarbeit teilgenommen hat;
- die Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten
Ausbildungsberuf.
[§ 3a BeschVerfV]

e Beschaftigung bei Vorbeschéaftigungszeiten oder langerem Voraufenthalt

Keiner Zustimmung bedarf die Ausibung einer Beschéftigung bei Ausléndern, die eine

Aufenthaltserlaubnis besitzen und

- zwei Jahre rechtmaRig eine versicherungspflichtige Beschéftigung im Bundesgebiet
ausgelibt haben oder

- sich seit drei Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit ei-
ner Aufenthaltsgestattung aufhalten.

[8 3b BeschVerfV]
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e Beschaftigungen von Personen, die voriibergehend zur Heilung, Wiedereingewthnung,
sittlichen Besserung oder Erziehung beschaftigt werden (zum Beispiel Kranke, Suchtige
oder Strafgefangene).

[8 4 BeschVerfV]

6.3 Zustimmung zu Beschéaftigungen
6.3.1 Familienangehdrige von Fach- und Fihrungskréften

Mit Beschrankung und befristet kann eine Zustimmung zur Auslbung einer Beschaftigung
erteilt werden fur

e Familienangehotrige von Fach- und Fihrungskraften, konzernintern versetzten leitenden
Angestellten, Forschern und Gastwissenschaftlern.
[& 8 BeschVerfV]

6.4 Asylbewerber und geduldete Auslénder
e Asylbewerber kdnnen nach einem Jahr gestattetem Aufenthalt zum Arbeitsmarkt zugelas-
sen werden.

[8 61 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz]

e Geduldete Auslander kénnen nach einjahrigem ununterbrochenen, rechtméRigen Aufent-
halt zum Arbeitsmarkt zugelassen werden; eine Zustimmung zur Beschaftigung kann ohne
Beschrankung und unbefristet erteilt werden,

- fur eine Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbaren Ausbil-
dungsberuf oder

- wenn sie sich seit vier Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen erlaubt, geduldet oder
mit einer Aufenthaltsgestattung aufhalten.

[8 10 BeschVerfV]
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7.1

7.2

7.3

Zustimmungsverfahren fir Arbeitnehmer aus Drittstaaten
Beantragung eines Aufenthaltstitels zur Aufnahme eines Arbeitsverhaltnisses

Bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels, der die Aufnahme einer Beschéftigung erlaubt,
pruft die Ausléanderbehérde, ob es sich um eine zustimmungsfreie (siehe Kapitel 2) oder
zustimmungspflichtige Beschaftigung (siehe Kapitel 3 bis 5) handelt. Liegt eine zustimmungs-
pflichtige Beschéftigung vor, schaltet sie das zustandige Arbeitserlaubnis-Team (AE-Team) der
ZAV ein.

Zustandiges Team der ZAV

Zustandig fur die Entscheidung Uber die Anfrage der Auslanderbehérde auf Zustimmung zur
Arbeitsaufnahme ist grundsatzlich das fur den Sitz des Arbeitgebers (Betrieb, Zweigniederlas-
sung, Tochtergesellschaft) zustandige Team der ZAV. Welches Team zustandig ist, entnehmen
Sie bitte der Anlage zu diesem Merkblatt.

Fur bestimmte Personengruppen (z. B. Kiinstler; internationaler Personalaustausch) gelten be-
sondere Zustandigkeiten innerhalb der ZAV.

Prifung der Zustimmungsvoraussetzungen durch die ZAV

Der Erteilung eines Aufenthaltstitels zur Ausiibung einer Beschaftigung darf nur zugestimmt
werden, wenn

- sich durch die Beschaftigung des Auslanders keine nachteiligen Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt ergeben,

- fur die Beschéaftigung deutsche Arbeithnehmer, Staatsangehérige aus EU/ EWR-Landern,
der Schweiz, sowie Auslander, die deutschen Arbeitnehmern hinsichtlich der Arbeitsauf-
nahme rechtlich gleichgestellt sind, nicht zur Verfigung stehen (Vorrangprufung),

- der Auslander nicht zu ungunstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche
Arbeitnehmer beschaftigt wird.

[§ 39 AufenthG]

Fur einzelne Personen- /Berufsgruppen kann eine Zustimmung ohne Vorrangprufung erteilt
werden, soweit die Arbeitsbedingungen denen vergleichbarer inlandischer Beschéftigter
entsprechen. Zum Beispiel fir Fachkrafte mit einem inlandischen Hochschulabschluss
Arzte der Humanmedizin sowie fiir Ingenieure bestimmter Fachrichtungen,

Arbeitnehmer, die nur mit Férderung der Agentur fir Arbeit vermittelt werden kénnen, ge-
héren auch zum bevorrechtigten Personenkreis.

Der Arbeitgeber, bei dem ein Auslander beschéftigt werden soll, ist verpflichtet, der
Dienststelle der Bundesagentur fur Arbeit Auskunft ber das Arbeitsentgelt, die Arbeitszei-
ten und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen.

Die Zustimmungsvoraussetzungen gelten sowohl fur Ausléander, die sich bereits erlaubt in
Deutschland aufhalten als auch fir Auslander, die neu zur Arbeitsaufnahme einreisen
maochten.

Ausléandern, die sich bereits in Deutschland aufhalten, kann die Zustimmung zur Aufnahme
von Beschaftigungen jeder Art erteilt werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorlie-
gen (siehe Kapitel 6).
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¢~ Auslandern, die neu zur Arbeitsaufnahme einreisen méchten, kann die Zustimmung nur
erteilt werden, wenn die gewiinschte Beschéftigung in der Beschéaftigungsverordnung auf-
gefuhrt ist (siehe Kapitel 3 und 4).

7.4  Einleitung der Vermittlungsbemihungen

Der Wunsch eines Arbeitgebers, nur einen bestimmten Auslénder zu beschaftigen, reicht fur die
Zustimmung zur Aufnahme einer Beschaftigung nicht aus. Voraussetzung ist vielmehr, dass der
Arbeitgeber bereit ist, einen auf dem inlandischen Arbeitsmarkt zur Verfigung stehenden
Arbeitnehmer einzustellen. Dies setzt grundsatzlich voraus, dass der Agentur fur Arbeit ein
detailliertes Stellenangebot unterbreitet wird.

Die Agentur fur Arbeit muss prifen, ob bevorrechtigte Bewerber auf dem regionalen / Gberregi-
onalen (EU- / EWR-) Arbeitsmarkt zur Verfligung stehen.

Die Dauer der Arbeitsmarktprifung ist vom Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle und
des damit verbundenen Umfangs der Vermittlungsbemiihungen abhéngig.

¥~ Arbeitgeber kénnen den Entscheidungsprozess erheblich verkiirzen, wenn der Agentur fir
Arbeit frihzeitig das Stellenangebot vorgelegt wird. Bei Eingang der Zustimmungsanfrage
von der Auslanderbehdrde kann in diesen Féallen ggf. umgehend die Entscheidung der BA
mitgeteilt werden.

¥~ Nur, wenn nachweislich eine Vermittlung nicht méglich ist, darf die BA der Arbeitsaufnah-
me des ausléandischen Arbeitnehmers gegentber der Auslanderbehdrde zustimmen.

7.5 Beschrankung der Zustimmung durch die BA

Die Zustimmung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, der zur Aufnahme einer Beschéftigung
berechtigt, kann hinsichtlich der beruflichen Tatigkeit, des Arbeitgebers, des Bezirkes der Agen-
tur fur Arbeit sowie der Lage und Verteilung der Arbeitszeit beschrankt werden.

Die Zustimmung wird flr die Dauer der Beschéaftigung, langstens fir 3 Jahre erteilt.

Bei Beschaftigungen, fur die nach einer Verordnung oder einer zwischenstaatlichen Verein-
barung eine zeitliche Begrenzung bestimmt ist, wird die Zustimmung langstens fir die vorgese-
hene Dauer erteilt.

Die Zustimmung gilt grundsatzlich jeweils nur fur einen bestimmten Aufenthaltstitel, zum
Beispiel ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis.

Die in der Zustimmung der Bundesagentur fir Arbeit festgelegten Auflagen (Befristung der Zu-
stimmung, Art der Beschaftigung, Beschaftigungsbetrieb, Lage und Verteilung der Arbeitszeit)
muss die Auslanderbehdrde in den Aufenthaltstitel Gbernehmen.

¥~ Vor einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder vor Anderung der Arbeitsbedingungen sollten
bei der Auslanderbehérde die aufenthaltsrechtlichen Fragen geklart werden.
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8. Arbeitsgenehmigungsverfahren fur Staatsangehérige aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
Bulgarien und Rumanien

e Bulgarische und ruménische Arbeitnehmer (siehe Ziffer 1.2), bendtigen fiir eine Uber-
gangszeit - langsten bis 31. Dezember 2013 - weiterhin eine Arbeitsgenehmigung, die als
Arbeitserlaubnis-EU oder Arbeitsberechtigung-EU erteilt wird.

" Fir die Erteilung einer Arbeitsgenehmigung-EU ist die ZAV zustandig. Die Ausléanderbe-
hérden werden nicht beteiligt.

“¥” Keine Arbeitsgenehmigung-EU bediirfen Hochschulabsolventen fiir eine der Qualifikation
entsprechenden Beschaftigung sowie deren Familienangehdrige.

¢~ Neu einreisenden bulgarischen und ruméanischen Arbeitnehmern kann eine Arbeitserlaub-
nis-EU grundsatzlich fir alle Beschaftigungen, die eine qualifizierte Berufsausbildung vo-
raussetzen, erteilt werden. Ihnen wird die Arbeitserlaubnis-EU unter erleichterten Bedin-
gungen (ohne Vorrangprifung) erteilt, wenn die Arbeitsbedingungen denen vergleichbarer
inlandischer Arbeitnehmer entsprechen. Andere Beschaftigungen kénnen unter den in Ka-
pitel 3 genannten Voraussetzungen zugelassen werden.

e Staatsangehérige der EU-Mitgliedstaaten kbnnen ohne Visum nach Deutschland einreisen.
Sie bendtigen keinen Aufenthaltstitel. Sie halten sich berechtigt in Deutschland auf, wenn
sie sich durch einen Pass oder amtlichen Personalausweis ausweisen.

e Eine “Bescheinigung Uber das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht” stellt die Auslanderbe-
hérde von Amts wegen aus.

e Fir die Erteilung der Arbeitserlaubnis-EU gelten die Ausfiihrungen dieses Merkblattes
sinngemal.

e Arbeitnehmer, die zwolf Monate zum deutschen Arbeitsmarkt zugelassen waren, haben An-
spruch auf eine Arbeitsberechtigung-EU, die unbeschrankt und unbefristet erteilt wird.

e Familienangehérige von bulgarischen und ruménischen Arbeitnehmern erwerben den An-
spruch auf eine Arbeitsberechtigung-EU und somit einen uneingeschrénkten Arbeitsmarkt-
zugang, wenn sie mit einem Arbeithehmer, der eine Arbeitsberechtigung-EU besitzt oder
Anspruch darauf hat, rechtmafig einen gemeinsamen Wohnsitz in Deutschland begriindet
haben.

[§ 284 SGB Il und § 12a ArGV]

e Fachkréfte, die eine Hochschulausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation be-
sitzen, bediurfen zur Ausibung einer der beruflichen Qualifikation entsprechenden
Beschéaftigung keiner Arbeitsgenehmigung-EU. lhre freizligigkeitsberechtigten Fami-
lienangehorige bediirfen ebenfalls keiner Arbeitsgenehmigung-EU

e Fachkrafte erhalten fir Beschéaftigungen, die eine qualifizierte Berufsausbildung vo-
raussetzen, eine Arbeitserlaubnis-EU ohne Vorrangprifung. Ihre freizligigkeitsbe-
rechtigten Familienangehdrigen erhalten die Arbeitserlaubnis-EU ebenfalls ohne Vor-
rangprufung.

[§ 284 SGB Ill und § 12b ArGV]

e Bulgarische und ruménische Staatsangehérige, die eine Ausbildung aufnehmen
maochten, bendtigen dafir keine Arbeitsgenehmigung — EU.

[§ 284 SGB IIl und § 12c ArGV]

Weitere Auskiinfte erteilt die ZAV bzw. sind im Internet abrufbar unter www.zav.de >Ar-
beitsmarktzulassung.
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Kapitel 9 - 12

10.

11.

12.

Versagung der Zustimmung

Die Zustimmung zur Aufnahme der Beschaftigung eines auslandischen Arbeitnehmers ist zu

versagen, wenn

e das Arbeitsverhdltnis aufgrund einer unerlaubten Arbeitsvermittiung oder Anwerbung
zustande gekommen ist,

e der Arbeitnehmer als Leiharbeitnehmer tatig werden will.

Die Zustimmung kann versagt werden, wenn
e der auslandische Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber schuldhaft gegen einschlagige
Rechtsvorschriften verstol3en hat,

e wichtige Gruinde in der Person des Arbeitnehmers liegen.
[§ 40 AufenthG]

Widerruf

Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der Auslénder zu ungiinstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschéftigt wird oder wenn Griinde vorliegen,
die unter Kapitel 9 genannt sind.

[§ 41 AufenthG]

Erl6schen der Zustimmung

Die Zustimmung zur Arbeitsaufnahme erlischt mit der Beendigung des Beschéftigungsverhalt-
nisses, fir das sie erteilt worden ist.

[§ 14 BeschVerfV]

Beantragung eines Visums fiir eine Einreise zur Arbeitsaufnahme

Fir die Erteilung des notwendigen Visums zur Arbeitsaufnahme in Deutschland sind die deut-
schen Auslandsvertretungen im Heimatland des Antragstellers zusténdig. Der Antragsteller soll-
te sich rechtzeitig vor der beabsichtigten Einreise nach Deutschland mit der fir ihn zustandigen
Auslandsvertretung in Verbindung setzen, um sich tber die jeweiligen értlichen Besonderheiten
in Bezug auf die Visumserteilung zu erkundigen.

Um zeitaufwandige Rickfragen zu vermeiden, sollte der Antragsteller méglichst alle Unterlagen
vorlegen. AulRerdem ist regelméRig ein glltiger Reisepass, und wenn der Wohnsitz nicht im
Heimatland des Antragstellers ist, auch eine gultige Aufenthaltserlaubnis vorzulegen.

Bei einem Aufenthalt Uber 3 Monate in Deutschland ist in den meisten Fallen zwingend die
Zustimmung der fur den spéateren Aufenthalt zustéandigen Auslanderbehdérde erforderlich. Der
Antrag muss daher an die ortlich zustandige Auslanderbehérde weitergeleitet werden. Bei
zustimmungspflichtigen Beschéaftigungen schaltet die Auslanderbehérde zudem die ZAV ein.

Erst wenn gegen die Aufnahme einer Beschaftigung keine Bedenken bestehen, kann die Aus-
landsvertretung ein Visum mit einer Gultigkeit von 3 Monaten und den von der Auslanderbehdor-
de mitgeteilten Auflagen ausstellen. Liegen der Auslandsvertretung auslénderrechtliche Er-
kenntnisse vor, die gegen die Einreise des Antragstellers sprechen und/oder stimmt die Aus-
landerbehorde in Deutschland dem Antrag nicht zu, muss der Visumsantrag abgelehnt werden.
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Kapitel 13 - 15

13.

14.

15.

Ordnungswidrigkeiten

Wer als auslandischer Arbeithehmer eine Beschéftigung ohne den erforderlichen Aufenthalts-
titel / Arbeitsgenehmigung-EU ausubt oder als Arbeitgeber einen auslandischen Arbeithehmer
ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel/ Arbeitsgenehmigung-EU beschéftigt, handelt ord-
nungswidrig.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e geahndet werden
- beim auslandischen Arbeitnehmer bis 5 000 €,

- beim Arbeitgeber bis zu 500 000 £.
[& 404 SGB IlI]

Ubergangsregelungen nach dem Aufenthaltsgesetz

Eine vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 erteilte Arbeitsberechti-
gung gilt als uneingeschréankte Zustimmung der Bundesagentur fur Arbeit zur Aufnahme einer
Beschaftigung.

Eine bis zum 31. Dezember 2004 arbeitsgenehmigungsfrei aufgenommene Beschéftigung gilt
seit dem 1. Januar 2005 als zustimmungsfrei.

[88 104 und 105 AufenthG]

Datenschutz

Das Sozialgesetzbuch schitzt Sie insbesondere vor einer unzuléssigen Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten. Diese dirfen nur verarbeitet und genutzt werden, wenn eine
Rechtsvorschrift dies zulésst oder Sie eingewilligt haben.

Ihre Angaben bendétigt die BA um prifen zu kénnen, ob der Aufnahme einer Beschaftigung zu-
gestimmt werden kann. lhre notwendige Mitwirkung ergibt sich aus den 88 60 ff. Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB ).

Ilhre personlichen Daten kénnen im erforderlichen Umfang auch zur Erfullung anderer Aufgaben
der Bundesagentur fur Arbeit und ihrer Agenturen fur Arbeit nach dem SGB gespeichert und
genutzt werden.

Uber Ihre gespeicherten personlichen Daten kénnen Sie Auskunft verlangen, die Daten berich-
tigen oder in den vom Gesetz genannten Fallen auch sperren oder l6schen lassen.

Personenbezogene Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis [§ 35 SGB I] und dirfen nur unter
den eingeschrankten Voraussetzungen der 88 67 ff. SGB X Ubermittelt werden.
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Dieses Merkblatt
sowie weitere aktuelle Informationen Uiber die gesetzlichen Bestimmungen,
die fur eine Arbeitsaufnahme in Deutschland zu beachten sind,
finden Sie auch im Internet unter

www.zav.de > Arbeitsmarktzulassung

Herausgeber
Bundesagentur fur Arbeit

Zentrale, Team SP Ill 32

Stand: 5. Januar 2012

Merkblatt 7


http://www.zav.de/

	1. Allgemeines
	1.1 Rechtsgrundlagen
	1.2 Wichtige Begriffe
	1.3 Aufenthaltstitel

	2. Aufnahme einer Beschäftigung ohne Einschaltung der BA
	2.1 Beschäftigung ohne Zustimmung der ZAV 
	2.2 Erteilung eines Aufenthaltstitels ohne Zustimmung der ZAV 

	3. Zustimmung zu Beschäftigungen, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzen
	4. Zustimmung zu Beschäftigungen, die eine qualifizierte Beschäftigung voraussetzen
	5. Zustimmung zu Beschäftigungen auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen
	6. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
	6.1 Grundsatz
	6.2 Zustimmungsfreie Beschäftigungen
	6.3 Zustimmung zu Beschäftigungen
	6.4 Asylbewerber und geduldete Ausländer

	7. Zustimmungsverfahren für Arbeitnehmer aus Drittstaaten
	7.1 Beantragung eines Aufenthaltstitels zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses
	7.2 Zuständiges Team der ZAV  
	7.3 Prüfung der Zustimmungsvoraussetzungen durch die ZAV
	7.4 Einleitung der Vermittlungsbemühungen
	7.5 Beschränkung der Zustimmung durch die BA 

	8. Arbeitsgenehmigungsverfahren für Staatsangehörige aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien
	9. Versagung der Zustimmung
	10. Widerruf
	11. Erlöschen der Zustimmung
	12. Beantragung eines Visums für eine Einreise zur Arbeitsaufnahme
	13. Ordnungswidrigkeiten
	14. Übergangsregelungen nach dem Aufenthaltsgesetz
	15. Datenschutz

